
Im Ergebnis der geführten Diskussion wird durch Ausschussvorsitzender Herr Jonen die 
nachfolgende Gestaltungssatzung unter den folgenden inhaltlichen Änderungen zum Beschluss 
aufgerufen. 
 
Die Gestaltungssatzung der Stadt Meckenheim über die Gestaltung baulicher Anlagen für einen 
Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 118 „Bahnhof – Nördliche Stadterweiterung I“ vom 
_________ wird beschlossen. 
 

1. § 6 Abs. 1 Satz 4 – Dachmaterial und Dachfarbe - lautet wie folgt neu: Sie sind soweit 
möglich flächenbündig in die Dachflächen einzubinden. 

2. § 8 Abs. 1 Satz 1 – Einfriedigungen - lautet wie folgt neu: „....oder durch Holzzäune mit 
einer Höhe bis zu 0,75 m eingefriedet werden.“ 

3. § 8 Abs. 2 Satz 3 – Einfriedigungen - lautet wie folgt neu: „Blickdichte Zäune, z. B. 
Holzflechtzäune sind unzulässig.“ 

4. § 8 Abs. 3 Satz 2 – Einfriedigungen – „Blickdichte Zäune, z. B. Holzflechtzäune sind 
unzulässig.“ 

 
 


